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Ziele
• Finale Abstimmung des Maßnahmenkonzepts 

• Abstimmung über das Sanierungsgebiet

• Abstimmung über das Sanierungsverfahren

 ... im Hinblick auf die Notwendigkeit der Fertigstellung von VU und IEK bis Ende des Jahres
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Ziele der Lenkungsgruppensitzung
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Ablauf und Inhalte

1. Ziele des Integrierten städtebauliches Entwicklungskonzeptes (IEK)
• Langfristige Vision für das Gebiet: Leitbild und Leitziele
• Rahmenentwicklungskonzept + räumliche Handlungsschwerpunkte
• Bedeutung für die Gemeinde Ahrensbök

2. Die wichtigsten Maßnahmen
• Maßnahmen für Sport und Bildung
• Maßnahmen der Infrastruktur
• Prioritäten, Kosten und Finanzierung

3. Verfahrensrechtliche Abwägung + Abstimmung Sanierungsgebiet
• Rechtliche Grundlagen der Sanierung
• Abwägung Sanierungsgebiet

4. Zusammenfassung und Ausblick
• Die nächsten Schritte
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1. Ziele des IEK

- 4 -

Leitbild und Leitziele
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Rahmenentwicklungskonzept
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4 Handlungsschwerpunkte:
1. Zentraler Versorgungsbereich Ahrensbök

Lebendige Ortsmitte als Treffpunkt, Bewahrung der 
dörflichen Qualitäten und Historie als Handwerker-Ort

2. Verbesserung der Mobilität, Stärkung und 
Vernetzung von Straßen, Plätzen Wegen 
und Freiräumen
ZOB als moderner Verkehrsknotenpunkt, 
Umgestaltung Plöner Straße / Lübecker Straße,
Ausbau klimagerechter Mobilität, Qualifizierung und 
Vernetzung von öffentlichen Freiflächen

3. Neues Leben in Alter Ziegelei
Entwicklung eines neuen Quartiers mit Einzelhandel, 
Gastronomie, Dienstleistung und (besonderem) 
Wohnen unter Bewahrung historischer Strukturen und 
Vernetzung mit der Ortsmitte

4. Bildungscampus und Sportcampus
Ausbau der Sport-, Freizeit-, Bildungs-, Beratungs- und 
Betreuungsangebote durch Aus-, Neu- und 
Umgestaltung an den bestehenden Standorten, 
verbesserte Vernetzung von Schul- und Sportareal

1. Ziele des IEK:
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1. Ziele des IEK

Bedeutung für die Gemeinde Ahrensbök

• übergreifendes, ganzheitliches Entwicklungskonzept

• zentrales Instrument für die Umsetzung von Fördermaßnahmen

• Integrativ und aktivierend

Ø Grundlage und „Berater“ für zukünftige Entwicklungen
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Ergänzende Erläuterungen

Zwischen den zwei Säulen Stadtplanung (IEK) und Städtebauförderung (Sanierungsgebiet) 
ist zu differenzieren:

IEK: Das vorgelegte Konzept berücksichtig die übergeordneten Ziele der Gemeinde und 
betrachtet integriert verschiedene Handlungsfelder. 
Die formulierten Ziele können ggf. auch unabhängig von der Städtebauförderung weiter 
verfolgt werden. 
Das IEK dient auch als Grundlage zur Bewerbung auf weitere Förderprogramme.

Sanierungsgebiet: 
Das Sanierungskonzept wurde nach Abstimmung mit dem Fördermittelgeber und der 
Gemeinde beschränkt und vor allem auf das Ziel der Daseinsvorsorge abgestellt. 
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Maßnahmenkonzept und -katalog

Ø Maßnahmen der Vorbereitung (V)

Ø Maßnahmen der Durchführung

§ Ordnungsmaßnahmen (O)

§ Baumaßnahmen (B)

Ø Maßnahmen der Abwicklung (A)

(gemäß Städtebauförderungsrichtlinien des Landes 
Schleswig-Holstein 2015)
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2. Die wichtigsten Maßnahmen
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2. Die wichtigsten Maßnahmen: Sport und Bildung

Ø O 4 – Sanierung, Umgestaltung und
          Erweiterung der Sportflächen

Ø B 2a – Abriss Arnesbokenhalle

Ø B 2b – Neubau Sporthallen

Ø B 2c – Neubau einfaches „Stadion“

Ø B 3 – Modernisierung und Instandsetzung
          des Hauses für Jugend und Familie

Ø B 4 – Neubau Jugendzentrum

Entwicklungskonzept Sportzentrum 
Gemeinde Ahrensbök
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2. Die wichtigsten Maßnahmen: Verkehrliche Infrastruktur

Ø O 1 – Sanierung und Umgestaltung des
           zentralen Abschnitts der L 184

Ø O 7 – Modernisierung und Umgestaltung
          des ZOB

Ø V 10 – Barrierefreiheitskonzept
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...

2. Die wichtigsten Maßnahmen: Prioritäten
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Kosten- und Finanzierungsübersicht
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Ø Grobe Kostenschätzung
Ø Förderoptionen
Ø Priorisierung der Einzelmaßnahmen
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Bei der Kostenschätzung handelt es sich um einen sehr grob geschätzten Kostenüberblick.
Bei vielen Maßnahmen ist noch unklar, ob es sich um Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen oder doch um einen 
Neubau handeln wird (z.B. Jugendzentrum). Ferner steht für viele Maßnahmen noch kein Standort fest (z.B. Kita). 
Entsprechend kann auch die Kostenschätzung hier nur sehr ungenau sein. 

Die Gemeinde beschließt mit dem IEK nach aktuellem Stand eine Städtebauförderbedarf von 38 Mio €, davon 
trägt Sie 1/3. 

• Wichtig: Die Maßnahmen im IEK sind eine generelle Grundlage für eine spätere Förderung - und aufgrund 
der allg. Haushaltslage im Land zur Zeit leider auch eine Art Wunschliste ohne Aussicht auf späte 
Förderung.

• Für den Beschluss im Nov/Dez ist es wichtig zu wissen, dass die Gemeinde nur die Planungen beschließt 
und damit nicht automatisch die Maßnahmenumsetzung erfolgt. 

• Die einzelnen Maßnahmen in den Jahren 2025 ff werden einzeln beim Innenministerium angemeldet und 
im Abgleich mit den Fördervoraussetzungen und den Ableitungen aus VU/IEK, 
Zukunftsdaseinsvorsorgebericht vom Ministerium bewilligt.

• Ebenfalls muss die Gemeinde für die einzelnen Maßnahmen erneut  (z.B. für die Halle) Förderanträge 
stellen.

Ergänzende Hinweise zur Kosten- und Finanzierungsübersicht
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Abwägung zwischen zwei Sanierungsverfahren:*
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3. Verfahrensrechtliche Abwägung und Abstimmung Sanierungsgebiet

* gem. § 142 Abs. 4 BauGB zur Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen

„umfassendes“ Sanierungsverfahren 
unter Anwendung der besonderen 
sanierungsrechtlichen Vorschriften der 
§§ 152 bis 156a BauGB 

„vereinfachtes“ Sanierungsverfahren 
unter Ausschluss dieser Vorschriften

Regelfall Umfassendes Sanierungsverfahren ist nach 
§ 142 Abs. 4 Satz 1 dann "auszuschließen, 
• wenn sie für die Durchführung der 

Sanierung nicht erforderlich ist und 
• die Durchführung hierdurch voraussichtlich 

nicht erschwert wird 
(vereinfachtes Sanierungsverfahren)".
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Besonderheiten in umfassend festgelegten Sanierungsgebieten

• Eintragung Sanierungsvermerk (§143 BauGB)

• Genehmigungspflicht (§144 BauGB)

• Besondere sanierungsrechtliche Vorschriften (§ 152-156 BauGB)
o Werterhöhungen, die lediglich durch die Aussicht auf die Sanierung, durch ihre Vorbereitung oder 

Durchführung eingetreten sind, nur insoweit berücksichtigt werden, als der Betroffene die 
Werterhöhungen durch eigene Aufwendungen zulässigerweise bewirkt hat. 

o Eigentümer werden ggf. an den Kosten der Sanierung insbesondere durch Entschädigungs- und 
Ausgleichbeiträge beteiligt. 

o Die Anwendung des Dritten Abschnitts (§§ 153 bis 156 BauGB) ist im Allgemeinen dann notwendig, 
wenn Bodenwertsteigerungen die Durchführung der Sanierung voraussichtlich erschweren Können. 

• Modernisierungszuschuss (KEB) aus Städtebauförderungsmitteln

• Steuerliche Abschreibungen nach §§ 7h & 10f EStG
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3. Verfahrensrechtliche Abwägung und Abstimmung Sanierungsgebiet
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Die Gemeinde plant nunmehr keine Maßnahmen, welche zu erhöhten 
Bodenwertsteigerungen führen, weswegen das vereinfachte Sanierungsverfahren 
angewendet werden soll (ohne Anwendung der §§ 152-156 BauGB). 
Die Kontrolle über die Bodenpreise ist nicht notwendig, weil die Gemeinde keinen 
Grunderwerb plant.

Die Gemeinde kann in Ihrer Sanierungssatzung die Genehmigungspflicht nach 
§144 BauGB teilweise oder vollständig ausschließen = kein Sanierungsvermerk.

Die Gemeinde Ahrensbök hat kann auch auf andere Instrumente (B-Pläne, 
Ortsgestaltungssatzungen) zur Lenkung der städtebaulichen Entwicklung und 
Einhaltung der im IEK formulierten Ziele zurückgreifen. 

Ergänzende Hinweise zur verfahrensrechtlichen Abwägung

Das bisher vorgesehene umfassende Verfahren (nach §§ 152 – 156a BauGB) hätte 
maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Bodenpreise und des Grundstückverkehres 
gehabt. Dafür wären Grundbucheinträge bei den jeweiligen Eigentümern (sog. 
Sanierungsvermerke) erfolgt. 
Am Ende der Maßnahme hätte die Gemeinde die sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen 
von den Grundstückseigentümern über sog. Ausgleichsbeträge abgeschöpft.
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Steuerungsinstrumente in vereinfacht festgelegten Sanierungsgebieten

• Gesetzliches Vorkaufsrecht

• Grundstücke innerhalb des Sanierungsgebietes können zugunsten der Kommune 
enteignet werden

• Genehmigungsvorbehalt: Die Gemeinde kann die Genehmigungspflicht teilweise 
oder vollständig ausschließen (§ 144 BauGB): kein Sanierungsvermerk 
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3. Verfahrensrechtliche Abwägung und Abstimmung Sanierungsgebiet
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Genehmigungspflicht (§ 144 BauGB)
Bestimmte Rechtsvorgänge und Nutzungsvereinbarungen unterliegen der Genehmigungspflicht durch 
die Stadt

• Gebäude errichten, verändern oder umnutzen
• umfangreichere Erdarbeiten durchführen
• ein Grundstück veräußern
• ein das Grundstück belastendes Recht bestellen (Hypothek, Grundschuld, Nießbrauch u. a.)
• einen schuldrechtlichen Vertrag (Vertrag, Miete, Pacht u.a.) abschließen
• eine Baulast begründen, ändern oder aufheben
• ein Grundstück teilen
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3. Verfahrensrechtliche Abwägung und Abstimmung Sanierungsgebiet

Die Gemeinde kann in Ihrer Sanierungssatzung die Genehmigungspflicht nach §144 BauGB 
teilweise oder vollständig ausschließen = kein Sanierungsvermerk.
Die Gemeinde Ahrensbök hat ggf. andere Instrumente (B-Pläne, Ortsgestaltungssatzungen) zur 
Lenkung der städtebaulichen Entwicklung.
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Vorschlag zur Art und Abgrenzung des Sanierungsgebietes
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Ø Das Gebiet der Alten Ziegelei kann laut Innenministerium 
nicht als Fördergebiet der Städtebauförderung anerkannt 
werden.

Ø Maßnahmen außerhalb der Alten Ziegelei verfolgen 
vorwiegend den Erhalt und Instandsetzung sowie 
Stärkung und Erweiterung bestehender baulicher und 
verkehrlicher Infrastruktur
–> Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen 
      Vorschriften nicht erforderlich
–> Empfehlung zur Anwendung des „vereinfachten“  
      Sanierungsverfahrens

3. Verfahrensrechtliche Abwägung und Abstimmung Sanierungsgebiet
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Abstimmungsbedarf zur Abgrenzung des Sanierungsgebietes
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3. Verfahrensrechtliche Abwägung und Abstimmung Sanierungsgebiet

Im Gebiet der Alten Ziegelei findet eine umfangreiche Neuordnung statt, welche nicht Schwerpunkt des 
Programms Kleinere Städte und Gemeinden ist, weswegen dort keine Maßnahmen gefördert werden.
Gem. Sitzungsergebnis soll die Sanierungsgebietsabgrenzung durch ein Flurstück nordwestlich der Hallen 
der Alten Ziegelei ergänzt werden. Dies ist mit dem Fördermittelgeber abzustimmen. 

Ggf. Erweiterung



05.09.2024 / 06.09.2024
Gemeinde Ahrensbök  Präsentation zur Lenkungsgruppensitzung mit Ergänzungen gem. Sitzungsergebnis

Vorbereitende Untersuchungen (VU) mit integriertem städtebaulichen Entwicklungskonzept (IEK)

1. Vorbereitende Untersuchungen:
Ø Sammeln und Informieren

4. Zusammenfassung und Ausblick
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2. Integriertes Entwicklungskonzept:
Ø Ideen und Ziele entwickeln
Ø Konzepte und Maßnahmen erarbeiten

3. Verfahrensrechtliche Abwägung
Ø Sanierungsgebiet und –verfahren festlegen
Ø Priorisierung und Finanzierung

Letzte 
Lenkungsgruppe 
vor dem Beschluss 
von VU+IEK

Wo stehen wir gerade?
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4. Zusammenfassung und Ausblick

Die nächsten Schritte

Bis Mitte Oktober  Beteiligung TöBs  und Nachbargemeinden

Anfang November  Abstimmung mit Fördermittelgeber

Bis Mitte November  Fertigstellung VU+IEK

Ende November  Beschluss über Sanierungsatzung     
 

- 22 -



05.09.2024 / 06.09.2024
Gemeinde Ahrensbök  Präsentation zur Lenkungsgruppensitzung mit Ergänzungen gem. Sitzungsergebnis

Vorbereitende Untersuchungen (VU) mit integriertem städtebaulichen Entwicklungskonzept (IEK)Quelle: Karten Copyright © 2012-2016 Apple Inc.

Vorbereitende Untersuchungen (VU)
und integriertes städtebauliches 
Entwicklungskonzept (IEK)

Architektur + Stadtplanung
entwickeln und gestalten

GOS mbH

Haben Sie Fragen,
Anregungen, Ideen?

Quelle: apple karten Copyright © 2012-2018 Apple Inc. 


